
/ Den Faden weiterspinnen

Ratgeber für Testamente, Erbschaften und Legate

Ratgeber für Testamente, 
Erbschaften und LegateNeu /

Immer mehr Menschen wollen zu Lebzeiten ihren Nachlass regeln und über das Leben hinaus Sinnvolles bewirken. 
Mit einem Testament können Sie Menschen oder Organisationen wie den cfd begünstigen, die Ihnen besonders am 
Herzen liegen. Der neue cfd-Ratgeber unterstützt Sie dabei und zeigt, wie Sie eigenhändig ein Testament 
erstellen. Er liefert Antworten zu Pflichtteilen und frei verfügbaren Erbteilen, zu Form und Aufbewahrungsorten.

Ein eigenes Testament



	Bitte senden Sie mir den neuen kostenlosen cfd-Testamentratgeber.

	Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

	Ja, ich würde eine cfd-Veranstaltung zu Erbschaften und Legaten besuchen.

Name		  Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon		  erreichbar:

E-Mail

Bemerkungen

Vertrauliche Antwortkarte

Das Erbrecht regelt die Vermögensnachfolge nach  

dem Tod und bestimmt, wer wie viel erbt. Liegen kein 

Testament oder Erbvertrag vor, gilt die gesetzliche Erb-

folge und es erben ausschliesslich Ehe- oder eingetra-

gene PartnerIn, Familienangehörige oder – beim Fehlen 

nähe rer Angehöriger - das Gemeinwesen. Die nächsten 

Angehörigen, d.h. EhepartnerIn oder eingetragene Part-

nerIn, Nachkommen und bei deren Fehlen die Eltern 

erhalten mindestens die so genannten Pflichtteile. 

Frei verteilen können Sie mittels Testament aber den-

jenigen Teil, der die gesetzlichen Pflichtteile übersteigt, 

die so genannte frei verfügbare Quote. Sie können 

damit FreundInnen, Personen und auch gemeinnützige 

Institutionen begünstigen, die Ihnen besonders am 

Herzen liegen. Wie hoch die frei verfügbare Quote ist, 

hängt von Ihrer familiären Situation ab:

Pflichtteile und frei verfügbare Erbteile

/ 1890 bis 1972

Die «Flüchtlingsmutter» Gertrud Kurz am Telefon – 

ihrem wichtigsten Arbeitsinstrument.

Hinterlassene Gesetzliche Erbteile Pflichtteile/frei verfügbare Erbteile 

 
(ohne Testament/Erbvertrag) (mit Testament/Erbvertrag)

EhepartnerIn und Kinder  50 % EhepartnerIn     25 % EhepartnerIn 

 
 50 % Kinder  37.5 % Kinder 

 
  

 37.5 % frei verfügbar

Kinder  100 % Kinder  75 % Kinder 

 
  

 25 % frei verfügbar

EhepartnerIn oder  100 % Ehe - oder   50 % Ehe- oder 

eingetragene PartnerIn  eingetragene PartnerIn  eingetragene PartnerIn  

 
  

 50 % frei verfügbar

Eltern (Vater oder Mutter)  100 % Eltern  50 % Eltern 

 
  

 50 % frei verfügbar

Eltern (Vater oder Mutter)   50 % Eltern  25 % Eltern 

und Geschwister  50 % Geschwister  0 % Geschwister 

 
  

 75 % frei verfügbar

Die Grafik zeigt die häufigsten Konstellationen. Die Graphik zeigt die maximalen Anteile, über die frei verfügt 

werden kann. Natürlich können diese Anteile auch kleiner sein .

Wer erbt?

/ Den Faden weiterspinnen

Ratgeber für Testamente, Erbschaften und Legate

cfd Stärkt Frauen. Öffnet Perspektiven.
/
Christlicher Friedensdienst / Postfach 5761 / CH 3001 Bern

Bitte ausfüllen und in  
einem frankierten  
Couvert zurücksenden.


